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Antrag zur Jagdhaftpflicht-Versicherung zum Rahmenvertrag 
 

zwischen der Jägerschaft des Landkreises Harburg e.V. und der 
VAV GmbH Zweigniederlassung Harsefeld, Herrenstr. 21a, 21698 Harsefeld 

Telefon 04164-87602-0, E-mail: harsefeld@haase-maklergruppe.de 
 

in Vollmacht für die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Platz 2, 37083 Göttingen 
 

Versicherungsschutz kann nur per Lastschriftverfahren im Einzug mit dem Mitgliedsbeitrag gewährt werden  
 
 
Mitgliedsnummer: ___________________________  
 
Versicherungsnehmer: ____________________________________________________________________________________ 
 
Geb.-Datum: ____________________________________________________________________________________ 
 
Anschrift:  ____________________________________________________________________________________ 
 
E-Mail: ** ____________________________________________________________________________________ 
 
Telefonnr. für Rückfragen ____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
**Die E-Mail-Adresse wird ausschließlich zum Versand des reinen Schriftverkehrs genutzt.  
 
Der Vertrag wird mit einer Laufzeit von 1 Jahr geschlossen. Der Vertrag verlängert sich stillschweigend, wenn er nicht spätestens 3 
Monate vor Ablauf schriftlich bei der VAV GmbH Büro Harsefeld gekündigt wird. Bei Ausscheiden aus der Jägerschaft Landkreis 
Harburg e.V. wird der Vertrag zum 31.03. des Folgejahres beim Versicherer abgemeldet. 
 
Gewünschte Deckungssumme:  

EUR 3 Mio. pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden/EUR 32,00 Jahresbeitrag 
EUR 6 Mio. pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden/EUR 35,00 Jahresbeitrag 
 
Inkl. Versicherungssteuer und Gebühren 
 
 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Halten, Führen und Gebrauch 
bzw. Abtragen und Abrichten von Beizvögeln (auch Eulen und Sperber nach BWild-SchV), Frettchen und 
jagdlich brauchbaren/verwendbaren Jagdhunden (auch jagdliche nicht gewerbsmäßige Jagdhundezucht und 
deren Zuchttiere - auch ohne FCI oder VDH Papiere) in unbegrenzter Anzahl. Für Jagdhundewelpen und junge 
Junghunde bis zu einem Alter von 36 Monaten besteht Versicherungsschutz, ohne dass es des Nachweises 
der jagdlichen Abrichtung/Ausbildung bedarf. Nach den 36 Monaten besteht Versicherungsschutz, wenn der 
Jagdhund nachweislich jagdlich verwendbar oder brauchbar ist. Der Versicherungsschutz gilt nicht nur für 
die Verwendung der Hunde während der Jagdausübung, sondern auch für Schäden außerhalb der Jagd (24 
Stunden Deckung – weltweit). Dies gilt auch für Schäden durch Frettchen und Beizvögel (auch Eulen). 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der privaten Nutzung der versicherten Tiere zu 
therapeutischen Zwecken, z.B. Schulhunde oder Lernort Natur. 
 
Der Versicherungsschutz gilt weltweit. 
 
 
 
 
 
 
Vorversicherer: _______________________ Versicherungsscheinnummer: __________________________ 
 
 
Vorschäden: _______________________ Schadenhöhe:   __________________________ 
 
Mit dem Lastschriftverfahren für die Jagdhaftpflicht und dem Mitgliedsbeitrag für die Jägerschaft Landkreis Harburg e.V. Meierhof, 
21376 Garlstorf und dem Versand der Versicherungsbestätigung per E-Mail erkläre ich mich bis auf Widerruf einverstanden. 
 
 
 
Datum: _________________________________ Unterschrift: ____________________________________ 
 


